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440 Kritik der presse

„Die Alliierten fühlen daher, daß sie die Tatsache in
Rechnung ziehen müssen, daß die deutsche Regierung mit
offenbarer Unterstützung der deutschen öffentlichen
Meinung die eigentliche Grundlage des Vertrages von
Versailles anficht," Und Lloyd George schnitt jeden deutschen Einwand ab
durch das berüchtigte Wort von der „Lnvss zu?«s", der „Osusä zuciiests",
d, h. den rechtskräftigen Schuldspruch, der im Versailler Vertrag enthalten
und mit ihm unterzeichnet worden sei.

„Eine der ernstesten Feststellungen" nennt Lloyd George den Widerrufs-
Versuch von Dr, Simons von 1321; der Berliner Korrespondent der „Neuen
Zürcher Zeitung" aber glaubt den Widerruf des Kanzlers Marx von 1924
und damit den ganzen deutschen Kampf um die moralische Rehabilitation ins
Lächerliche ziehen zn sollen durch die Feststellung, daß nie und nirgends ein
Schuldbekenntnis gegeben oder auch nur gefordert worden ist.

Verdienen wir Schweizer von 1924 wirklich solche Pressemänner? Haben
wir nicht Anspruch auf ein bißchen mehr Fair-Play? Und zum Fair-Play
gehört doch auch, daß man nicht leichtfertig über die ernstesten Dinge schwätzt
und sich nicht durch die tollsten Bluffs selbst bluffen läßt, auf Kosten unseres
guten Rufs und unserer angeblichen oder wirklichen „Mission",

Schaffhausen, Ernst Sauerbeck.
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